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Freitag , den 20 . Oktober 1916. 51 . Jahrgang.
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Amtlichn Teil.
Verordnung über die
itottg des Fleis chverbranchs.

Vom 31. August 1916.
Arund der Bekanntmachung über Krieg»-
!N zur Sicherung der VoikSernährung vom

1916 (Reichs Gesetzbl. S . 401) wird
Beiordnung erlassen:

§ 1
Verbrauch von Fleisch und Fleischwaren
' Maßgabe der nachstehenden Vorschriften

Fleisch und Fleischwaren im Sinne
uordnung gelten:
sdas Muskelfleisch mit eingewachsenen
Knochen von Rindvieh, Schafen und
Schweinen(Schlachtviehfleisch), sowie
Hühner,

Muskelfleisch mit eingewachsenen
[Knochen von Rot-, Dam-, Schwarz-

imd Rehwild(Wildbret),
>>roher, gesalzener oder geräucherter Speck

und Rohfett,
idie Eingeweide des Schlachtviehs,
i. zubereitetes Schlachtviehfleisch und Wild¬
bret, sowie Wurst, Fleischkonservenund
sonstige Dauerwaren aller Art.

1Fleische losgelöste Knochen, Euter. Füße,
hme der Schweinepfoten, Flecke, Lungen,
Sekröse), Gehirn und Flozmaul, ferner

>ruch einschließlich Herz und Leber sowie
egelten nicht als Fleisch und Fleischwaren.

8 2
ndeszentralbehörden oder die von ihnen

, Behörden können den Verbrauch von
[»tib Fleischwaren einschließlich Wildbret und
>die dieser Verordnung nicht unterliegen,

. 1 kegeln. Hierbei darf jedoch die nach§ 6
1°°» Kriegsernährungsamtefestgesetzte Höchst»
«^Fleisch und Fleischwaren, die dieser Ver-
^ "uittliegkn, nicht erhöht werden.

8 3
erbrauchsregelung erfolgt derch die Körn¬

ende. Diese können den Gemeinden die
l !ür die Gemeindebezirke übertragen. Ge.

die nach der letzten Volkszählung mehr
Einwohner halten, können die Ueber-

i --klangen.
«̂ nderzentralbehörden oder die von ihnen

^ Behörden können die Kommunalverbände
'kioden für die Zwecke der Regelung ver-
' können auch die Regelung für ihren

Teile ihres Bezirkes selbst vornehmen.
^ Regelung hiernach für einen größeren

stl. ruhen die Befugnisse der zu diesem
»lenden Stellen.

8 4
.»ud Fleischwaren dürfen entgeltlich oder
' an Verbraucher nur gegen Fleisch¬
ten und von Verbrauchern nur gegen
.̂ »ezogen werden. Die» gilt auch für

Gast-, Schank-und Speisewirtschafien
«°'«>ns- und Erfrischungsräumen und

Es gilt nicht für die Abgabe

durch den Selbstversorger an die im § 10 Abs. 1
genannten Personen.

Den Verbrauch in Krankenhäusern und anderen
geschloffenen Anstalten können die Kommunalver¬
bände in anderer Weise regeln.

8 5
Die Fleischkarte gilt im ganzen Reiche. Sie

besteht aus einer Stammkarte und mehreren Ab¬
schnitten(Fleischmarken). Die Abschnitte sind gültig
nur im Zusammenhänge mit der Stammkarte.

Der Bezugsberechtigte oder der Haushaltungs¬
vorstand hat auf der Stammkarte seinen Namen
einzutragen. Die Uebertragung der Stammkarte
wie der Abschnitte auf andere Personen ist verboten,
soweite» sich nicht um solche Personen handelt,
die demselben Haushalt angehören oder in ihm
bauend oder vorübergehend verpflegt werden.

Dar Kriegsernährungsamt erläßt nähere Be¬
stimmungen über die Ausgestaltung der Fleischkarte.

8 «
Dar Kriegrernährungsamt setzt fest, welche

Höchstmenge an Fleisch und Fleischwaren auf die
Fleischkarte bezogen werden darf und mit welchem
Gewichte die einzelnen Arten von Fleisch und Fleisch,
waren auf die Höchstmenge anzurechnen sind. Hier«
bei ist auf eine entsprechend geringere Bewertung
des Wildes, der Hühner und der Eingeweide Be¬
dacht zu nchmen.

Wenn im Bezirk eine» Kommunalverbandes
die Nachfrage au» den verfügbaren Fleischbeständen
voraussichtlich nicht gedeckt werden kann, hat der
Kommunalverband die jeweilige festgesetzte Höchst¬
menge entsprechend herabzusetzen oder durch andere
Maßnahmen für eine gleichmäßige Beschränkung
im Bezüge von Fleisch und Fleischwaren oder ein-
zelner Arten davon zu sorgen.

8 7
Jede Person erhält für je vier Wochen eine

Fleischkarte.
Kinder erhallen bis zum Beginne des Kalen-

derjahres, in dem ste da» sechste Lebensjahr vol-
lenden, nur die Hälfte der festgesetzten Wochen¬
menge.

Auf Antrag de» Bezugsberechtigten kann der
Kommunalverband an Stelle der Fleischkarte Be¬
zugsscheine auf andere ihm zuri  erfügung stehende
Lebensmittel ausgeben.

8 8
Die Kommunalverbände haben die Zuteilung

von Fleisch und Flcischwaren an Schlächtereien
(Fleischereien, Metzgereien), Gastwirtschaften und
sonstige Betriebe, in denen Fleisch und Fleischwaren
gewerbsmäßig an Verbraucher abgegeben werden,
zu regeln. Sie haben durch Einführung von Be.
zugsscheinen oder auf andere Weise für eine aus¬
reichende Ueberwachung dieser Betriebe zu sorgen.

8 9
Die Verbrauchsregelung erstreckt sich auch auf

die Selbstversorger. Al« Selbstversorger gilt, wer
durch Hausschlachtnng oder durch Ausübung der
Jagd Fleisch und Fleischwaren zum Verbrauch im
eigenen Haushalt gewinnt.

Mehrere Personen, die für den eigenen Ver¬
brauch gemeinsam Schweine mästen, werden eben¬
falls als Selbstversorger angesehen. Al» Selbst¬
versorger können vom Kommunalverbande ferner

anerkannt werden Krankenhäuser und ähnliche An¬
stalten, die Schweine ausschließlich zur Versorgung
der von ihnen zu verköstigenden Personen, sowie
gewerbliche Betriebe, die Schweine ausschließlich
zur Versorgung ihrer Angestellten und Arbeiter
mästen.

Selbstversorger bedürfen zur Haurschlachtung
von Schweinen und von Rindvieh, mit Ausnahme
von Kälbern bi» zu sechs Wochen, der Genehmig¬
ung des Kommunalverbandes. Die Genehmigung
hat zur Voraussetzung, daß der Selbstversorger
da» Tier in feiner Wirtschaft mindesten« sechs
Wochen gehalten hat. Die Genehmigung ist nicht
zu erteilen, wenn durch die Hausschlachtung der
Fleischvorrat de» Selbstversorgers die ihm zustehende
Fleischmenge so erheblich übersteigen würde, daß
ein Verderben zu befürchten ist.

Hausschlachtungen von Kälbern bi« zu sechs
Wochen, von Schafen und Hühnern sind dem
Kommunalverband anzuzeigen. Die Landeszentral¬
behörden können auch diese Hausschlachtungenvon
der Genehmigung de« Kommunalverbandes ab¬
hängig machen.

Die Verwendung von Wildbret im eigenen
Haushalt sowie die Abgabe an andere sind dem
Kommunalverband anzuzeigen.

8 io
Die Selbstversorger können da» au» Haus¬

schlachtungen oder durch Ausübung der Jagd ge¬
wonnene Fleisch unter Zugrundelegung der nach
8 6 Abs. 1 festgesetzten Höchstmenge zum Ver¬
brauch im eigenen Haushalt verwenden. Zum
Haushalt gehören auch die Wirtschaftsang hörigen
einschließlich de» Gesindes sowie ferner Raiural-
berechtigte, insbesondere Altenteiler und Arbeiter,
soweit sie kraft ihrer Berechtigung oder als Lohn
Fleisch zu beanspruchen haben.

Erfolgt die Verwendung des Fleische» gemäß
Abs. 1 Satz 1 innerhalb de« Zeitraum«, für den
der Selbstversorger bereit» Fleischkarten erhalten
ha», so hat er eine entsprechende Anzahl Fleisch-
karten nach näherer Regelung de» Kommunalver¬
bande« diesem zurückzugeben. Erstreckt sich die
Verwendung über diesen Zeitraum hinaus, so hat
der Selbstversorger außerdem bei Ausgabe neuer
Fleischkarten anzugeben, innerhalb welcher Zeit er
die Fleischvorräte verwenden will. Für diese Zeit
erhält er nur so viele Fleischkarten, al» ihm nach
Abzug der Vorräte noch zustehen.

Hierbei werden da» Schlachtviehfleisch(8 1
Abs. 3 Nr. 1) mit drei Fünsteilen de» SchlachtS-
gewichl», Wildbret und Hühner nach dem Maßstab
de» 8 6 Abs. 1 angerechnet. Selbstversorge n,
die ihren Bedarf an Schweinefleisch durch Hau»,
schlachtung decken, wird bei dem ersten Schweine,
da» sie innerhalb eine» jeden Jahre«, gerechnet
vom Inkrafttreten dieser Verordnung ab, schlachten,
da» Schlachtgewicht nur zur Hälfte angerechnet.
Das Schlachtgewicht ist amtlich festzustellen.

8 11
Fleisch, da« au» RoNchlachiungen anfällt, unter-

liegt nicht der Verbrauchsregelung, wenn es bei der
Fleischbeschaufür minderwertig oder nur bedingt
tauglich erklärt wird. Fleisch, da» ohne Beschrän¬
kung für den menschlichen Genuß tauglich befunden
wird, unterliegt der Verbrauchsregelung; dem



Selbstversorger ist es nach Maßgabe de« 8 10
Ads. 3 anzurechnen.

8 12
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen

bestimmten Behörden können anordnen, daß Fleisch
und Fleischwaren, mit Ausnahme von Wild und
Hübnern, aus einem Kommunalverband oder größeren
Bezirke nur mit behördlicher Genehmigung auSge-
führt werden dürfen.

§ 13
Die Landeszcntralbehördenoder die von ihnen

bestimmten Behörden erlaffen die zur Ausführung
dieser Verordnung erforderlichen Bestimmungen.
Sie bestimmen, welcher Verband als Kommunal¬
verband gilt.

§ 14
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit

Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer
dieser Strafen wird bestraft:

1. wer entgegen den Vorschriften im 8 * Abs.
1, 8 10 Fleisch oder Fieischwaren abgidl,
bezieht oder verbraucht,

2. wer den Vorschristen im § 5 Abs. 2 zu.
widerhandelt,

3 wer ohne die nach8 0 erforderliche Geneh¬
migung eine Hausschlachtung vornimmt oder
vornehmen läßt,

4. wer es unterläßt, die vorgefchriebenen An-
zeigen an den Kammunaloerbanvzu erstatt.»
oder wiffentlich unvollständige oder unrichtige
Angaben macht,

5. wer den aui Grund der 88  2 , 3, 8 4 Abs.
3. 888,10 . 12, 13 erlaffcnen Bestimmungen
zuwiderhandelt.

Neben der Strafe können Fleisch und Fleisch»
waren, auf die sich die strafbare Handlung bezieh»,
eingezogen werden, ohne Unterschied, ob sie dem
Täter gehören oder nicht.8 15

Das KriegSernährungramt kann' Ausnahmen
von den Vorschriften dieser Verordnung zulaffen

Die gleiche Befugnis haben die Landerzentral,
behöiden und die von ihnen bestimmten Stellen;
sie bedürfen zur Zulaffuna von Ausnahmen der
Zustimmung des Kriegsernährungsamls.

8 1«
Diese Verordnung tritt mit dem2. Oktober

1916 in Kraft.
Vor diesem Zeitpunkt von Landeszentralbehöiden

oder anderen Behörden aus ê,'ebene Fleischmarken
behalten ihre Gülligkeit; sie berechtigen jedoh zum
Bezüge von Fleisch und Fleischwaren nur bis zu
der nach8 6 Abs. 1 vom Kricgsernährungsamte
festgesetzten Höchstmenge.

Berlin, den 31. August 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Dr. Helfferich.

Bekannutmachung
über die Ausgestaltung der Fleischkarte
und di - Festsetzung - er Verbrauchs¬
höchstmengea« Kleischund Fleischware « .

Vom 31 August 1916.
Auf Grund der 88  5 , 6 der Verordnung über

die Regelung des Fleischverbrauchs vom 31. August
1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 941) wird bestimmt:

8 i
Die Fleischkarte besteht aus einer Stammkarte

und quadratischen Abschnitten(Fleischmarken). Die
Vollkarte enthält 40 Abschnitte, je 10 für eine
Woche; die Kinderkarte enthält 30 Abschnitte, je
5 für eine Woche. Die Fleischkarle ist nach den
untenstehenden Mustern(Muster1 :Vollkarte, Muster
2 : Kinderkarte) aus Karionpapier(auch holzhaltigem)
von dem 1 Quadratmeter ungefähr 150 Gramm
wiegen soll, in beliebiger Farbe herzustellen.

Der Stammkarte sind aufzudrucken: das Wort
„Rei ' sfleischkarte", die Bezeichnung und das Ho¬
heitszeichen des Bundesstaats, die Bezeichnung der
Kommunalverbandes, die Zeit der Gülligkeit der
Karte. Auf ihr ist ferner ein Raum für die Ein-
lragung des Namen» des Bezugsberechtigtenoder
de» HauShaltungSvorstandeS vorzuschen.

Jedem Abschnitt sind aufzudrucken: die Worte
„Fleischmarke' /io Anteil", die Bezeichnung des
Bundesstaat» und de» Kommunalverbandes, die Zeit
der Gültigkeit.

Die Landeszentralbehördenoder die von ihnen
bestimmten Stellen können anordnen, daß die Stamm¬
karte und die Abschnitte noch mit weiterem Auf¬
druck zu versehen sind.

Die Höchstmenge an Fleisch und Fleischwaren
die wöchentlich auf die Fleischkarte entnommen
werden darf, wird bis auf weitere» auf 250 Gramm
Schlachroiehfleisch mit eingewachsenen Knochen
festgesetzt.

An Stelle von je 25 Gramm Schlachtviehfleisch
mit eingewachsenen Knochen können entnommen
werden 20 Gramm Schlachtviehfleiich ohne Knochen,
Schinken, Dauerwurst, Zunge, Speck, Rohfett oder
50 Gramm Wild' ret. Frischwurst, Eingeweide,
Fleischkonserven einschließlich des DosenewrchiS.

Hühner(Hähne und Hennen) sind mit einem
DurchschniltSgewichtevon 400 Gramm, junge Hähne
bis zu l/z Jahr mit einem Durchschnitisgewichte
von 300 Gramm auf die Fleischkarte einzurechnen.

8 3
Diese Bekanntmachung tritt mit dem 3. Oktober

1916 in Kraft.
Berlin, den 21. August 1916.

Der Präsident des KriegsernährungSamtS.
von Baiocki.

Regelung des Fleischverbrauchs.
Auf Grund des 8 13 der Verordnung über

die Regelung des Fleischverbrauchs vom 21. 8.
1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 941) sowie der Aus¬
führungsanweisung zu der Bekanntmachung des
Reichskanzlersüber Fleischversorgung vom 27. 3.
und 17. 8. 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 199,
935) und zu der Verordnung über die Regelung
des Fleischverbrauchs vom 21. 8. 1916 (Reichs-
Gesetzbl. S . 941) vom 8. 9. 1916 (R. A. Bl.
Nr. 39) wird für den Umfang des Kreises
Usingen folgendes verordnet:

I . Verteilung cler Schlachtungen.
8 i

Der Kreis Usingen wird in Fleischverteilungs¬
bezirke eingeteilt. Die Bürgermeister der beteiligten
Gemeinden bilden unter dem Vorsitze des Bürger¬
meisters der Gemeinde, in dem sich eine oder
mehrere Metzgereien befinden, eine Kommission,
die die Unterverteilung auf die einzelnen Ge¬
meinden vorzunehmen hat. Sind mehrere Ge¬
meinden mit Metzgereien in einem Fleischver-
sorgungübezirk vorhanden, so übernimmt den Vorsitz
der dienstältere Bürgermeister.

8 2
Das dem Kommunalverbandüberwiesene

Schlachtvieh wird auf die Fleischversorgungsbezirke
unterperteilt, worauf die Kommissionen die Ver¬
sorgung nach Maßgabe des vorhandenen Schlacht¬
viehs oder Fleisches und der bezugsberechtigten
Bezirkseingeseffeneninnerhalb des Bezirks vor¬
nimmt. Die Menge des für den Kopf und die
Woche zur Verfügung stehenden Fleisches ist orts¬
üblich allwöchentlich bekannt zu machen, sofern
gegen die Vorwoche eine Aenderung eintritt.

8 3
Die Fleischversorgungsbezirkehaben sich bei

der Zuführung des Fleisches an die Verbraucher
der Metzgereien zu bedienen. Unzuverlässige Metz¬
ger können auf Antrag der Kommission von dem
Landrat bis auf die Dauer der Gültigkeit dieser
Verordnung von dem Verkauf ausgeschloffen
werden. Als unzuverlässig wird angesehen, der

s) entgegen den Bestimmungen dieser Ver¬
ordnung handelt,

b) ohne Genehmigung des Landrates Fleisch
außerhalb des Fleischversorgungsbezirkes
verkauft oder unentgeltlich ausführt,

c) die Höchstpreise überschreitet,
d) unberechtigte Schlachtungen vornimmt

oder anderes als ihm vom Kommunal
verband oder von der Kommission über¬
wiesenes Fleisch verkauft, verschenkt oder
feilhält.

II . Gerverblicke Schlachtungen,
8 4

Der Landrat stellt für jede zugelaffene Schlach¬
tung einen Schlachterlaubnisscheinaus, der dem
Vorsitzenden des Fleischversorgungsbezirkszwecks
weiterer Aushändigung an die Metzger, die ein
Stück Schlachtvieh schlachten, übersandt wird.
Diese Schlachtungserlaubnisscheinesind nichtz über¬
tragbar und haben nur Gültigkeit für den Zeit¬
raum, für den sie ausgestellt werden. Die Vor¬
nahme einer Schlachtung ohne Schlachterlaubnis,
schein ist strafbar und hat außerdem die polizei¬
liche Schließung des Betriebes zur Folge.

8 5
Der Schlachtungserlaubnisschein ist de«

beschauer vor der Vornahme der Lebch
von dem Metzger zu übergeben und«,
Fleischbeschauer mit der Bescheinigung der"
tung und der Angabe des ermittelten L," f,
wicht» des Schlachtieres dem Landrat« Mi

Sie

ftn'

der Woche einzureichen.
Ohne Freigabe des Schlachttieres sch1 ^

Fleischbeschauersdarf die Schlachtung«
genommen werden

Das Fleisch einer nicht genehmigte«
lichen Schlachtung ist ohne Entrichtung
gelt» zugunsten des Kommunalverbandei
ziehen.

III . Verbrauchsregelung.
8 6

Als Fleisch und als Fleischwaren in jo.x
dieser̂Verordnung gelten: slm

1. das Muskelfleisch mit eingm 50 j
Knochen von Rindvieh, Schch
Schweinen (Schlachtviehfleisch), tranl
Hühner, reich

2. das Muskelfleisch mit eingem Intrc
Knochen von Rot-, Dam-, S zröß
und Rehwild(Wildbret), tm.

3. roher, gesalzener oder geräuchert!
und Rohfett, hau!

4. die Eingeweide des Schlachtvieh!
5. zubereitetes Schlachtviehfleisch uiü

bret, sowie Wurst, Fleischkonsw-
sonstige Dauerwaren aller Art. j™

Vom Fleische losgelöste Knochen, EiA y.
mit Ausnahme der Schweinepfoten, Flecke,i
Därme (Gekröse), Gehirn und Flozma«! L'
Wildaufbruch einschließlich Herz und Lei
Wildköpfe gelten nicht als Fleisch und Fleif

Unter Rindvieh sind auch Kälber zu>
Zu den Hühnern(Hähnen und Henne«)
auch Kapaunen und Poularden, nicht
Hühner und Perlhühner.

Die Verbrauchsregelungbezieht sich
Fleischwaren ausländischer Herkunft, j

8 7
Fleisch und Fleischwaren dürfen

und unentgeltlich an Verbraucher nur geh
karten abgegeben und von Verbrauchern
Fleischkarte bezogen werden. Dies gA
die Abgabe in Gast-, Schank- und '
schäften, sowie in Vereins- und Erfrisch
und Fremdenheimen. Es gilt nicht für
gäbe durch den Selbstversorger an dieN
angehörigen (8  10 Abs. 1 der Verord«
die Regelung des Fleischverbrauches
August 1916.)

8 8
Jede Person erhält für je 4 W»Wi

Reichsfleischkarte. Sie ist nur gültig, » ®
der in der Mitte der Karte befindlichenm
karte der Name des Bezugsberechtigt K*
tragen und das Gemeindesiegel aufW«sei
Für Kinder unter 6 Jahren sind& ®
Reichsfleischkarten bestimmt, die nurP
der Häste der den Erwachsenen zustehende^
menge berechtigen.

Bei Ausgabe neuer Karten sind
zurückzugeben.

8 9
Versorgungsberechtigte, die ihren

dauernd ändern wollen, haben sich an
herigen Wohnsitz beim Bürgermeister<n
wenn sie an ihrem neuen WohnsitzP -M
wollen. Die Abmeldestelle hat einen Ad»
auszustellen in dem anzugeben ist,
Zeitraum den Abmeldenden Fleischt
gestellt sind.

Bei vorübergehender Veränderung “3
Haltsorts bedarf es einer Abmeldung
Fleischkarten sind dann weiter von de
ftpflp hpÄ ftnnhtnpn aUMW**

j

b

k)stelle des ständigen Wohnsitzes auszul
8 10

Die Abgabe von
nicht statt. ,.*1

Militärpersonen, die auf Urlau» ^ t)
eine Fleischkarte nicht besitzen, ist 0 *̂
des Urlaubsscheins eine ••
Dauer des Urlaubs entsprechenden^ >-
zuhändigen. Die AushändigungV
laubrpaß zu vermerken.

Äh
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Gemeinde des Aufenthaltsorts.

J § 11
und oo zleischwaren, die gegen Marken nicht abgesetzt

find durch die Kommission der Fleischver-
zbezirke in geeigneter Weise zu verteilen,
kranke oder schwächliche Personen und

drat iU« arbeiter in erster Linie zu berücksichtigen
Ein Verderben der Fleischwaren ist auf

tun9® iie Höchstmenge von Fleisch und Fleisch-
die auf die Fleischkarte wöchentlich ent-

,m werden darf, ist bis auf weiteres auf
_ mit eingewachsenen Knochen festgesetzt,
jjf die einzelnen Abschnitte entfällt hiernach
jöchstmenge an Fleisch mit eingewachsenen
in von 25 g, an Fleisch ohne Knochen,
tot, Dauerwurst, Zunge, Speck, Rohfett
2ag, an Wildbret, Frischwurst, Eingeweide,
lmserven (einschließlich des Dosengewichts)

eingmi iv g.
§ 13

tonte, die nach der Art ihrer Krankheit
reichlicheren Fleischversorgungbedürfen, können

eingeMntrag unter Vorlage ihres ärztlichen Ältestes
am-, 6 zrößere Menge Fleisch vom Landrat bewilligt

M.
tzausscklacklun g«n.

Mschlachtungen von Rindern, Kälbern,
rchtvieh!
eisch

r Art
n, Ei
Flecke,

flOjl
mb
ndFleij
er z»
Henneiij
icht atei

[irfcn
lur
ichern
es gilt
und
risch
icht für

die i®
Jerotbw
uches

Schafen und Schweinen.

MSschlachtungen von Rindern, Kälbern,
und Schweinen sind nur nach Erteilung

iftlichen Erlaubnis durch den Landrat ge-
Die Genehmigung ist dem Fleischbeschauer

|er Schlachtung vorzulegen. Nach der
ung ist von diesem das Schlachtgewicht
festzustellen und dem Landrat mitzuteilen.

8 15
ag anf Hausschlachtung ist schriftlich durch
eindebehörde einzureichen, wobei das un-
Lebendgewicht des Schlachttieres und die
er Wirtschaftsangehörigen des Haushalts
en sind. Die Genehmigung kann nur er¬
den, wenn der Selbstversorgerdas Tier

«er Wirtschaft mindestens 6 Wochen ge¬
hst. Auch können mehrere Personen, die

eigenen Verbrauch gemeinsam Schweine
als Selbstversorger angesehen werden,

>r dann, wenn die Mästung erfolgt aus
ifsen oder Abfällen der Wirtschaften aller
!en. Die bloße Zahlung eines Entgeltes
Mästung, die Anschaffung von Futter¬

nder die bloße Lieferung gekaufter Futter¬
armen als gemeinschaftliche Mästung nicht

werden.
8 16

> aus der tzausschlachtung gewonnene
_ _ wird den Selbstversorgernmit 8/s des
[büßen hlgewichts auf die ihm zustehende Fleisch-
rechtŴ^50 g wöchentlich) angerechnet. Von dem

aufgebt»se eines Jahres geschlachteten ersten Schweine
sind d >nur die Hälfte des Schweines zur An-
nur

_ 8 17
Selbstversorgern ist die Möglichkeit zum

sindW»on geringen Mengen frischen Fleisches zu
r "i der Weise, daß entweder ein Austausch

Wuchertem oder gesalzenem Fleisch gegen
ihren* Fleisch durch die Gemeindebehörde statt-
h an ih> ?vbei ein Verhältnis von 3 zu 4 anzu-
ister abl "̂ oder der Zeitraum der Selbstversorgung
^Fleisch. Weise bestimmt wird, daß die Verlänge-
ien Abn>l »es Zeitraums den Bezug von frischem
't, für zu 1 Pfund innerhalb4 Wochen für
eifdjfe# möglich macht.

_ _ ^ _ 8 18
:ung'mng be* ^ die Selbstversorger innerhalb der Ge-
vung nM die Gemeindebehörde ein Verzeichnis
nn der aus welchem

i<“ie Namen der Selbstversorger,
"/Zahl der Haushaltungsangehörigen,
^ «estand an Fleisch und Fleischwaren,
k Datum, Gattung und Schlachtgewicht

aub °er  Hausschlachtung und
aesen® d«? "̂ rechnende Fleischmenge
üu  muß.

<>Hausschlachtungvon Hühnern.

^Hausschlachtung von Hühnern hat der

an der
iszuile

ischk-^

auf

Selbstversorger(d. h. Besitzer von Hühnern) bei
der Gemeindebehörde anzuzeigen.

Hühner sind mit 400 g (gleich 16 Karten)
junge Hähne bis zu 7 , Jahr mit 200 g (gleich
8 Karten) anzurechnen.

cl Selbstversorgung mit Wildbret.
8 20

Wer Rot-, Dam-, Schwarz- und Rehwild zer¬
legt, hat unter Angabe des Gewichts des zerlegten
Tieres bei der Gemeindebehörde Anzeige zu er¬
statten. Das Fleisch darf nur gegen Fleischkarte,
wobei 50 g Wildfleisch 25 g anderem Fleisch
(Rind-, Kalb-, Schaf- und Schweinefleisch) ent¬
sprechen, verausgabt werden. Der Besitzer des
Wildes hat eine Anzahl Fleischmarken, die dem
Gewicht des Wildes und dem Verhältnis von 2
zu 1 entsprechen, an die Gemeindebehörde aus¬
zuhändigen. ■

8 21
Als Selbstversorgerkönnen ferner anerkannt

werden: Krankenhäuser oder ähnliche Anstalten
und gewerbliche Betriebe, die Schweine ausschließ¬
lich zur Versorgung ihrer Angestellten, Arbeiter
oder der von ihnen zu verköstigenden Personen
mästen. Angestellte und Arbeiter haben, sofern
sie nicht zum Haushalt des Selbstversorgers
zählen, für die bezogene Fleischmenge entsprechende
Fleischmarken abzuliefern, die am Schluß des 4-
wöchigen Zeitraums der Gültigkeit der Fleisch¬
marken an die Gemeindebehörde abzuliefern sind,

llotscklackluug.
8 22

Fleisch aus Notschlachtungen unterliegt nicht
der Verbrauchsregelung, wenn es bei der Fleisch¬
beschau für minderwertigoder bedingt tauglich
erklärt wird, dagegen ist dies bei tauglich be¬
fundenem Fleisch der Fall. Bei Verwertung des
Tieres im eigenen Haushalt findet Anrechnung
wie bei einer Hausschlachtung statt.

8 23
Die Verwertung notgeschlachteter Tiere (Rinder,

Kälber, Schafe und Schweine) bestimmt der
Landrat. Zu diesem Zweck sind von dem Fleisch¬
beschauer sämtliche Notschlachtungen sofort der
Gemeindebehörde anzuzeigen, welche die Anzeige
sofort zunächst telephonisch, sodann schriftlich
innerhalb 24 Stunden an den Landrat weiterzu¬
geben hat. Die schriftliche Anzeige, die bei
Schweinen auch von dem Trichinenbeschauer
unterzeichnet sein muß, muß enthalten:

a) Name des Tierbesitzers,
b) Gattung und Schlachtgewicht des Tieres,
c) Ursache der Notschlachtung und
d) Angabe, ob das Tier im eigenen Haus¬

halt des Besitzers Verwendung finden soll.
Der Besitzer hat das notgeschlachteteTier bis

zur Abnahme tunlichst vor dem Verderben zu
schützen. Als Entschädigung erhält er den Erlös
nach Abzug von 15°/o-

8 24
Die Gemeindebehörden haben ein Verzeichnis

über die Fleischmarkennach dem ihnen zugehenden
Muster zu führen.

8 25
Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen

werden mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder
mit Geldstrafe bis zu ! 5OO Mk. bestraft.

8 26
Alle früheren Verordnungen über diesen Gegen¬

stand werden hierdurch aufgehoben.
8 27

Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.
Usingen, den 10. 10. 1916.

Der Kreisausschuß des Kreises Usingen,
v. Bezold.

Zur obigen Verordnung lasse ich nachstehendes
folgen:

1. Die Fleischversorgungsbezirkeinnerhalb des
Kreises sind:

1. Usingen.
2. Anspach, Westerfeld, Hausen.
3. Wehrheim, Obernhain.
4. Pfaffenwiesbach.
5. Cransberg-
6. Eschbach, Wernborn, Michelbach.
7. Brandoberndorf.
8. Grävenwiesbach, Heinzenberg, Mön¬

stadt, Haffelborn, Naunstadt.
9. Hundstadt, Laubach, Wilhelmsdorf.

10. Rod a. d. Weil, Cratzenbach, Emmers-^

hausen, Gemünden, Neuweilnau, Nie-
derlauken, Riedelbach, Oberlauken,

, Winden, Tenne, Steinfischbach.
11.  Haffelbach, Haintchen.
12. Seelenberg, Oberems, Wüstems,

Niederems, Reichenbach.
13. Oberreifenberg, Feldberg.
14. Niederreifenberg, Feldberg.
15.  Arnoldshain, Feldberg.
16. Schmitten, Treisberg, Finsternthal,

Mauloff.
17. Dorfweil, Brombach, Hundstall.
18. Merzhausen, Altweilnau,
19. Cleeberg, Weiperfelden, Espa,

Jeder Bezirk hat sich an der Viehsammelstelle
durch eine Person vertreten zu lassen.

2. Zu §8 16/17 ein Beispiel: Ein Selbst¬
versorger schlachtet das erste Schwein von 200
Pfund Schlachtgewicht. Von diesem Schwein
werden nur 100 Pfund angerechnet. Wenn zum
Haushalt des Selbstversorgers 10 Personen ge¬
hören, denen eine Wochenfleischmengevon 250X
10—2500 g oder 5 Pfund zusteht, dann
muß er mit den 100 Pfund 100X5 — 20 Wochen
reichen. Er erklärt jedoch, nicht 20, sondern 40
Wochen reichen zu wollen. Es würden ihm als¬
dann neben seinen 100 Pfund Fleisch aus der
Hausschlachtung noch die Hälfte von 5 Pfund
wöchentlich, nämlich2*/, frisches Fleisch zustehen.
Für 27 a Pfund würden ihm Fleischkarten auszu¬
händigen sein.

3. Die in der Verordnung bezeichneten For¬
mulare sind in der Kreisblatt-Druckerei erhältlich.

Usingen, den 10. Oktober 1916.
Der Kreisausschuß des Kreises Usingen.

Der Vorsitzende: v. Bezold.

Für die Zulassung einzelner und allgemeiner
Ausnahmen von dem Verbote de« VerfülternS der
Bucheckern, insbesondere für Bestimmung, ob und
inwieweit das Eintreiben von Schweinen zugelaffen
werden kann, fil d in den Landkreisen die Londräte
(Oberamlmänner), in den Stadtkreisen die Magi¬
strale zuständig.

Berlin, den 23. September 1916.
Der Minister für Landwirtschaft,

Domänen und Forsten.
3 . V. Freiherr von Falkenhausen.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
3 . B . D r. Goeppert.
Der Minister des 3nnern.

3 . A. Schlosser.

Usingen, den 11. Oktober 1916.
Anträge sind bei wir zu stellen.

Der Königliche Landrat.
Nr. 10808. v. Bezold.

Bctr. Bekanntmachung zur Aenderung
der Bekanntmachung über de»
Verkehr mit Oetfrüchte« und da¬
raus gewonnenen Produkten vom
15 . Juli 1915 (Reichs . Gesetzbl.
S . 438 ) vom 26 . Juni 1916.

Der § 7 der Verordnung über den Verkehr
mii Oelfrüchlen usw. vom 15. Juli 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 438) hat folgende Fassung erhalten:

Für die bei der Oelgewinnung anfallenden
Oelkuchrn und Oelmehle sind die Vorschriften der
Verordnung über den Verkehr mit Kraftfunermiiteln
vom 28. Juli 1915 (Reichr-Gesetzbl. S . 399)
maßgebend.

Landwirten oder Vereinigungen von Landwirten,
welche selbst gewonnene Oelfrüchle abltefern, sind
auf Antrag für den eigenen Bedarf auf je 100
Kilogramm abgelieferte Oelfrüchle bis zu 35 Kilo¬
gramm Oelkuchen von der Bezugsvereinigung der
deutschen Landwirte zu liefern.

Der Geschäftsverkehr bezüglich der laut vor¬
liegendem, auf Antrag für den eigenen Bedarf von
der Bezugsoereinigung zu liefernden Oelkuchen und
Oelmehle, wird sich folgendermaßen vollziehen:

Der Kriegsausschuß für pflanzliche und tierische
Oele und Fette G. m. b. H , Ernteabteilung,
erteilt dem Saatabliefererauf einem Vordruck die
Bescheinigung über die von ihm abgelieferte Menge
Oelsaaten. Diese Bescheinigung ist an den zu¬
ständigen Kommunaloerband, von diesem an die
zuständigen Lande»- bezw. Provinzial-, — im
Rheinland Regierungsbezirks-Futteimittelstelle—
weiterzureichen. Die Landes- bezw. Provinzial-,
im Rheinland Regierungsbezirks-Futtermillelstelle,



wird zweckmäßig derartige Bestellungen einsammeln,
und sobald al» stch hieraus der Bezug eine» Wag¬
gons von 10000 Kg. ergibt, unter Einreichung
der Bescheinigung die 10000 Kg. Kuchen bei der
Bezugsvereinigungbestellen.

Preise und Bedingungen sind die allgemein üb¬
lichen, indesien erfolgt eine Anrechnung auf den
Schlüffelanteil der Landes- bezw. Provinzial-, im
Rheinland Regierungs-Futtermittelstelle, nicht.

Die Stellen übernehmen indesien die Verpflich¬
tung der Weiterlieferung der Oelkuchen bezw. Oel-
mehle an die Empfangsberechtigten.

Usingen, den 10. Oktober 1918.
Wird veröffentlicht.

Der Königliche Landrat.
v. Bezold.

Ausführungsbestimmungen
zu der Verordnung über de« Verkehr
mit Zucker vom 14. September 1916

(ReichS-Gesetzbl S . 1033).
Zur Erteilung der Erlaubnis zum Verfüttern

von Zuckerrüben sind die Landräte. Oberbürgermeister
in Stadtkreisen, Oberamtmänner in den Hohen-
zollern'schen Landen zuständig. Die Erlaubnis ist
nur zur Verfütterung in der eignen Wirtschaft des
Anbauers und nur dann zu erteilen, wenn die Ver¬
arbeitung der Rüben in einer Zuckerfabrik sich auf
wirtschaftlich zweckmäßige Weise (z. B . wegen zu
weiter Entfernung von Fabriken) nicht ermöglichm
läßt, oder wenn und insoweit die Rübenanbausläche
de» Antragstellers den von ihm in den letzten FnedenS-
jahren zur Verarbeitung in Zuckerfabriken betriebene
Rübenbau übersteigt.

Berlin, den 38. September 1916.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

I . A. : Lusensky.
Der Minister für Landwirtschaft,

Domänen und Forsten.
I . V. : Freiherr von Falkenhausen.

Der Minister der Innern.
I . A. : Schlosser.

Anlkizeii.

Mm junge Leute
finden lohnende Beschäftigung

während des Winters.
Friedrichsdorfer Zwiebackfabrik

Henry Pauly,
Bad Homburgv. d. Höhe.

24 Itr. HkisekartOlil
zu kaufen gesucht.
3) Steuerinspektor Renstug , Usingen.

IflOl Cm »malin4 U io rul riumiii
bestes Ersatzmittelfzum Beizen des

Saatgutes ohne Kupfervitriol
3) in jeder Menge zu haben.

JDx.  Z -iötzo.
Kaufe gute

Brtefmarkensammluug
und erbitte schriftliches Angebot.

O . Leouhardt , Frankfurt a. M.,
1b) Bäckerweg 13III.

Verdienst für Rinder!
Wir kaufen jedes Quantum

Weißdornbeeren
und erbitten bemusterte Offerte.

Floradix Ernst Reh,
3) Frankfurt a. SÄ. West.

□Bu tzer
MODELhCM

Diegegebene
Kraftmaschine
fürHandwerK,
Landwirtschaft
«.Kleingewerbe

I S
»r

Billig in Anschaffungu.Betrieb
Gasmotoren-Fabrik Deutz.

Zweigniederlassung : Frankfurt a. M., Taunüsstr . 47.
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MmatsmädlHen«der frnu
für einige Stunden Vormittags oder Nachmittag»
gesucht. Nähere» im Krciblattverlag. (3

Suche auf sofort ein
ordentliches Mädchen

oder Monatsfrau.
3) Frau O . Spitxner,  Usingen.

Kaufe sofort 36 Zentner gute

Speisekartofleln
Dr . A . Loetze.

!t
Ha!

Klaviermacher
empfiehlt sich zum Klavierstimmen undF
führung aller Reveraturen

P . Tumaeck.
Anmeldungen im Kreisb>.-Berl. erbete«-

wei

25 —36 Zentner
gute SpeiseKartoffeln

Frau Möhl , Usingen. (3kauft

Zwiebeln
sächsische, haltbare Mittelware, zentnerweise und aus¬
gewogen, empfiehlt
1) Carl LÖw , Mönstadt.

AmtlicherTaschen-
Fahrplan
- » tri # 20 PI ». -

Kreisblatt'Drnckerei Usingen.

BUS»Erkling!
Der seit 65 Jahren weltberühmte

Bonner KraDznctt
von I . G Maatz in Vouee
Platten 1 26 und 15 PsenmS

z°

'S,
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und Bonbons in Paketen für 26 u. tb
stets vorrätig bei

Rod a

Peter Bermbach, Ufivgei-
Obergaffe 6. Telefon Nr.

d. Weil : im Konst
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Besonders geeignet für unsere3®*
grauen zum Schutz gegen Einwül ,
: : schädlicher Gase. '•
Echt nur in Original -
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